
Bedingungen Qualifikationswerfen Jugend zur EM  2016 in Holland 
 
 
Die Werfer müssen Geburtsjahrgang 1998 oder jünger sein. 
 
Auf vier verschiedenen Wurfstrecken werden durch ein Streckenwerfen die Teilnehmer zur weiteren 
Qualifikation zur Europameisterschaft ermittelt. Geworfen wird am 06.12.14 in Rosenberg, am 
13.12.14 in Ardorf in den Wulfsdünen, am 03.01.15 in Zetel-Osterende auf der Fuhrenkampstraße und 
am 31.1.15 in ??? (noch offen) 
 
Gewertet wird nach Plazierungspunkten, (z. B. bester Werfer ein Punkt, zweitbester Werfer 2 Punk-
te8). Bei Nichtantritt männl. = 26 Punkte,  weibl. = 23 Punkte, nach der Reduzierung jeweils 15 Punk-
te (entspricht der Wertung des jeweils letzten Platzes bei Teilnahme). 
 
Nach dem zweiten Werfen erfolgt eine Reduzierung. Die jeweils 15 Teilnehmer (m./w.) mit den nied-
rigsten Plazierungspunkten verbleiben im Jugendkader. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl der Wür-
fe und Meter. 
 
Nach dem letzten Werfen am 31.01.15 erfolgt eine weitere Reduzierung auf jeweils 10 Teilnehmer 
(m./w.). Die Ergebnisse aller vier Werfen werden gewertet. Diese 10 Werferinnen und Werfer bilden 
den Grundstock für die weitere EM-Qualifikation über die Jugend-Championstour. Für die Kaderteil-
nehmer werden dann weitere Übungstermine folgen.  
 
Nach dem Seiteneinsteiger-Werfen im Juli 2015 werden weitere Werfer in diesen Kader (Jugend-
Championstour) aufgenommen. 
 
Ab dann startet die Jugend-Championstour als Qualifikation zur EM in Holland nach dem bekannten 
Modus. Nach den in der Jugend-Championstour erzielten Ergebnissen werden die Mannschaften für 
die EM in Holland nominiert (4 männliche und 3 weibliche Aktive). 


